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Großbritannien 
ausschließlich sonstiger britischer Gebiete1 

 
 

Vorzulegende Unterlagen 

 

Endgültiges Scheidungsurteil (decree absolute) 

 

Urteile aus England, Wales, Schottland und Nordirland, die nach dem 01.03.2001 erlas-

sen worden sind, bedürfen nach der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates der Europäi-

schen Union (EuEheVO) regelmäßig keiner förmlichen Anerkennung. 

Urteile aus England, Wales, Schottland und Nordirland, die in Verfahren ergangen sind, die 

nach dem 31.12.2020 eingeleitet worden sind, fallen nicht mehr in den Anwendungsbe-

reich der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates der Europäischen Union (EuEheVO). 

 

Die EUEheVO gilt nicht für die Hoheitszonen der Kanalinseln und der Isle of Man sowie 

den britischen Überseegebieten (Art.299 Abs.6 lit. c EGV bzw. jetzt Art. 355 Abs. 5 lit. c 

VAEU). Entscheidungen aus diesen Gebieten unterliegen weiterhin dem Anerkennungsver-

fahren nach § 107 FamFG. 

 
Legalisation 

 

Eine Apostille ist erforderlich. 

 

 
 

                                            
1 britische Überseegebiet, Kanalinseln (Guernsey, Jersey), Insel Man, Akrotiri und Dhekelia 
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